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Bibliotheks - Ordnung.

1. Nur Mitglieder der einzelnen Vereine erhalten Bücher.

2. Die Herreu Bibliothekare sind gehalten, sich von der per-

sönlichen Mitgliedschaft durch Vorzeigen der Karte zu überzeugen.

3. Jedes Mitglied kann gleichzeitig höchstens 6 Baude ge-

liehen erhalten; 2 Broschüren entsprechen 1 Band.

4. Der entliehene Gegenstand kann höchstens auf 3 Monate

der Bibliothek entnommen werdeu.

5. Auswärtige Doceuten erhalten nur durch Bevollmächtigte,

welche Mitglieder eines der Vereine sein müssen, Bücher. Diese

besorgen den Versandt.
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